
Information zum Datenschutz: 
Die Stadt Rheda-Wiedenbrück verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um Ihr Anliegen zu bearbeiten. Wir halten uns dabei stets an 
die Vorschriften des Datenschutzrechts sowie weiterer einschlägiger Vorschriften. Informationen über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Bereich des Jugendamtes und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie Ihre 
Ansprechpartner*innen in Datenschutzfragen haben wir Ihnen in einem Informationsblatt bereitgestellt. Dieses ist im Rathaus Rheda 
und im Historischen Rathaus Wiedenbrück ausgelegt oder Sie erhalten es auf Nachfrage bei Ihrem Jugendamt. 

 
 

             
Jugendhaus  Anschrift 

             
Träger  Ansprechpartner*in 

      
Anschrift 

             
Telefon-Nr.  Email-Adresse   

                    
IBAN  SWIFT-BIC Bank  

 
 
 
Stadt Rheda-Wiedenbrück 
Fachbereich Jugend, Bildung und Sport 
Rathausplatz 13 
33378 Rheda-Wiedenbrück 

 
Antrag 

auf Gewährung eines städtischen Zuschusses für das Jahr       
zu den Betriebskosten eines 

- Hauses der Verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit - 
gemäß Ziffer 4.4.2 (2) Kinder- und Jugendförderplan  

 
 
Zu den förderungsfähigen Betriebskosten gehören Aufwendungen für Reinigung (Reinigungskräfte und 
Reinigungsmittel), Stromkosten, Heizung (Heizmaterial, Wartung der Heizungsanlage, 
Schornsteinfegergebühren) und Miete inkl. Mietnebenkosten bzw. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, 
Müllabfuhr, Kanalbenutzungsgebühren und Wassergeld), die anteilig für den Kinder- und Jugendbereich 
entstehen. 
Maßgebend ist das Rechnungsergebnis des Vorjahres. 
Wenn das Haus gemischt genutzt wird (z. B. Pfarrbereich, Altenbereich, Jugendbereich), sind die 
Gesamtkosten einzutragen. Die förderungsfähigen Kosten sind dann anteilig der Nutzung für die Jugendarbeit 
zu ermitteln. 

 
1. Kosten der Reinigungskräfte (keine Kosten für Hausmeister*innen) 

      

2. Kosten für Reinigungsmittel 
      

3. Stromkosten 
      

4. Heizkosten 
      

5. Miete/ Grundbesitzabgaben 
      

Gesamtkosten: 
   0,00 € 

  

Anteilige Nutzung des Hauses als Jugendhaus: 
    % 

Förderungsfähige Kosten für das Jugendhaus  
   0,00 € 

Gesamtkosten x anteilige Nutzung als Jugendhaus  

 
Entsprechende Daten werden bei Bedarf für eine Prüfung zur Verfügung gestellt. 

 
Der Träger bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er eine Vereinbarung über die Sicherstellung des 
Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII und dem Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Perso-  
onen nach § 72a SGB VIII mit folgendem Jugendamt abgeschlossen hat:       

 

        
Ort und Datum  Stempel und Unterschrift des Trägers 

 


